Vertrag über einen
Entwicklungszuschuss

Zwischen

[Anrede Vorname Nachname]
[Straße Hausnummer]
[Postleitzahl Ort]
- im Folgenden „Zuschussgeber“ -

und der
LOGOS-INNOVATIONEN GMBH

Hargarten 3

88285 Bodnegg

vertreten durch ihren Geschäftsführer

- im Folgenden „Zuschussempfänger“ -

wird folgendes vereinbart:

§ 1
Vertragsgegenstand und Verwendungszweck

Der Zuschussgeber gewährt dem Zuschussempfänger einen zweckgebundenen Entwicklungszuschuss in Höhe von EUR [Zuschussbetrag]. Der Zuschuss darf ausschließlich zur Finanzierung der Aufwendungen für die Entwicklung der Wassergewinnung aus atmosphärischer Luft Projekt „Alpha Spring“ (gefördertes Projekt) verwendet werden. Auf Verlangen des Zuschussgebers ist die zweckentsprechende Verwendung des Zuschusses in geeigneter Form durch den Zuschussempfänger nachzuweisen.

§ 2
Bedingte Rückzahlbarkeit

Der Zuschuss wird dem Zuschussempfänger vom Zuschussgeber zunächst ohne jede Gegenleistung gewährt. Soweit der Zuschussempfänger aber in der Zukunft Lizenzeinnahmen oder andere finanziell verwertbare Vorteile aus dem geförderten Projekt (Projekteinnahmen) erwirt​schaftet, ist der Zuschuss zurückzuzahlen.
§ 3
(Nach-)Verzinsung

Soweit der Zuschussempfänger in der Zukunft Projekteinnahmen erwirtschaftet, wird der gewährte Zuschuss für die Zeit seit der Gewährung mit 12 % p. a. auf den jeweils noch nicht zurückgezahlten Zuschuss (nachträglich) verzinst. Die Zinsen selbst werden nicht (nachträglich) verzinst.
§ 4
Erfolgsbeteiligung

Soweit der Zuschussempfänger in der Zukunft Projekteinnahmen erwirtschaftet, erhält der Zuschussgeber neben der laufenden Verzinsung nach § 3 eine angemessene Erfolgsbeteiligung in Form einer zusätzlichen Verzinsung bis zu 8 % p. a. auf den jeweils noch nicht zurückgezahlten Zuschuss. Über die Höhe der Erfolgsbeteiligung wird zum Ende eines jeden Kalenderjahres vom Stiftungsvorstand und Stiftungsrat der Alpha Spring Stiftung mehrheitlich beschlossen. Die Erfolgsbeteiligung selbst wird nicht (nachträglich) verzinst.
§ 5
Ermittlung der Beträge

Für die Bedienung der Ansprüche nach den §§ 2 bis 4 aller Zuschussgeber werden jährlich 30 % der Projekteinnahmen eingesetzt. Jedem Zuschussgeber steht davon ein Anteil im Verhältnis seines ursprünglich gewährten Zuschusses zur Gesamtsumme der ursprünglich gewährten Zuschüsse zu. Dabei gilt für den einem jeden Zuschussgeber zustehenden Betrag folgende Verwendungsreihenfolge:
1. laufende Erfolgsbeteiligung nach § 4

2. laufende Verzinsung nach § 3

3. nachträgliche Verzinsung nach § 3

4. Rückzahlung nach § 2

§ 6
Auszahlung der Beträge
Die Beträge nach § 5 Nr. 1 bis 3 sind bis zum Ablauf des Monats, der auf den Monat der Feststellung des Jahresabschlusses des Zuschussempfängers folgt, an den Zuschussgeber auszuzahlen. Der Rückzahlungsbetrag nach § 5 Nr. 4 ist zunächst auf einem gesonderten Bankkonto (Sonderkonto), getrennt vom übrigen Vermögen des Zuschussempfängers anzusammeln (Rückzahlungsfonds). Der Zuschussempfänger darf die Rückzahlungsfonds aller Zuschussgeber zusammengefasst auf einem gemeinsamen Sonderkonto ansammeln. Der Rückzahlungsfonds darf nicht für andere Zwecke des Zuschussempfängers verwendet werden. Die Auszahlung des Rückzahlungsfonds erfolgt zum 31.12.2016 (erstmalige Rückzahlung des Zuschusses). Soweit der Rückzahlungsfonds den ursprünglich gewährten Zuschuss nicht erreicht, erfolgt die weitere Rückzahlung des Zuschusses in jährlichen Beträgen nach § 5 Nr. 4 zusammen mit der Auszahlung der Beträge nach § 5 Nr. 1 bis 3 nach Satz 1.
§ 7
Rechnungslegung und Einsichtsrechte

Soweit der Zuschussempfänger in der Zukunft Projekteinnahmen erwirtschaftet, hat er die hieraus abgeleiteten, einem jeden Zuschussgeber zustehenden Beträge nach § 5 mitzuteilen und zu erläutern. Jeder Zuschussgeber hat das Recht, auf eigene Kosten die Jahresabschlüsse und Bücher des Zuschussempfängers einzusehen oder eine zur Verschwiegenheit verpflichtete Person damit zu beauftragen, soweit dies zur Prüfung der Erfüllung vorstehender Pflichten des Zuschussempfängers erforderlich ist.

§ 8
Übrige Bestimmungen

Sollte eine Regelung dieses Vertrages unwirksam, unzulässig, unvollständig oder undurchführbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Diese fehlerhafte Regelung gilt als durch diejenige fehlerfreie Regelung ersetzt, die dem wirtschaftlich Gewollten der Vertragsparteien am nächsten kommt. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Ort, Datum


Zuschussgeber:


Ort, Datum


Zuschussempfänger:



